
 

 

Lehrgangs-Sabbatical (Stand Mai 2020) 

 

 

 Gesetzliche Grundlagen: 
§52 Abs. 3a LDG, §8 Abs. 6a LVG, §26 Abs. 2 lit. k LVG 

 
 Gilt für alle Berufsschullehrer/innen (pragm./ Vl. im pd-Schema und Altrecht,  

II L Lehrpersonen, Religionslehrer/innen) 
 

 Gültig ab dem Schuljahr 2020/21 
 

 Auf die Bewilligung besteht KEIN Rechtsanspruch 
 
 

 Rahmenzeit: Ein Schuljahr 

 
 

 Freistellungszeitraum: 

 Freistellungsmöglichkeit für die Dauer von höchstens einem halben 
Unterrichtsjahr 
  

 rechtliche Möglichkeit somit auch für den Jahresunterricht 
 

 Bei einer Verwendung im Lehrgangsunterricht werden Freistellungen 
grundsätzlich nur jeweils für die Dauer eines bzw. mehrere Lehrgänge 
bewilligt. 
 
 

 Bezahlung: 

 Besoldung entsprechend der im Schuljahr durchschnittlich erbrachten 
Unterrichtsleistung 
 

z. B.: 182 Unterrichtstage - Freistellung für einen Lehrgang von 46 
Tagen: Bezahlung von 74,725% (136/182tel) für das ganze Schuljahr. 

 
 kein Einfluss auf KV-Vergütung und LDU-Zulagen 

 

 MDL während Dienstleistungszeit werden als MDL ausbezahlt 
 
 

 Ansuchen: 

Das Ansuchen ist rechtzeitig vor Beginn der gewünschten Freistellung 
im Dienstweg zu beantragen. 


